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Freiwillige Vereinbarungen Herbst 2023  
und Bracheverpflichtung  

Kurz & knapp 09/2023 
Zeven, 07.08.2023 

 

 Wie in den Vorjahren möchten wir Ihnen einen Überblick über den aktuellen Maßnahmenkatalog der 
Freiwilligen Vereinbarungen für den Herbst 2023 geben.  

 

 

Tab. 1: Angebotene Freiwillige Vereinbarungen im Herbst 2023 

Freiwillige Vereinbarungen Herbst 2023 Kooperation Nordheide 
Ausgleichsbetrag 2023  

in €/ha 

I.A Zeitliche Beschränkung von Wirtschaftsdüngeraufbringung auf Grünland 13 

I.D Herbst-Nmin-Untersuchungen 79 

I.E Untersaaten als Ausgangsbestand für die Brachen (GLÖZ 8) 208 

I.E Leguminosenfreier Zwischenfruchtanbau als Ausgangsbestand für die Brachen (GLÖZ 8) 115 

I.F1 Grassamenanbau 155 

I.F1 Winterbraugerstenanbau 150 

I.J Bodenbearbeitungsverzicht nach späträumender Hauptfrucht (Mais/Zuckerrüben) 30 

I.L Verzicht auf Flufenacet und Diflufenican im Getreideanbau 64 

I.L Verzicht auf Metazachlor im Rapsanbau 64 

III. Grundwasserschonende Bewirtschaftung von Ackerflächen mit erfolgshonorierter Auszahlung 130/80/0 

              

 

 Detailübersicht der Trinkwasserschutzmaßnahmen  

 

Trinkwasserschutzmaßnahme Auszug der Bewirtschaftungsauflagen 

Zeitliche Beschränkung der Aufbrin-

gung von tierischen Wirtschaftsdün-

gern im Herbst auf Grünland (I.A)  

(nur WSG GA, HN, SZ) 

▪ Verzicht auf die Ausbringung von eigenen Wirtschaftsdüngern nach dem 30. Septem-
ber bis zum gesetzlich festgeschriebenen Ende der Sperrfrist auf Grünland 

▪ Führen einer Schlagkartei  

Entschädigungssatz:   13 €/ha 

Untersaaten als Ausgangsbestand für 

die Brachen (GLÖZ 8) (I.E) 

▪ Die Untersaat ist leguminosenfrei zu bestellen. 

▪ Winterharte Graseinsaat mit einer Mindestmenge Saatgut von 15-20 kg/ha bei Breit-
verteilung. 

▪ Die Fläche darf nicht beweidet werden. 

▪ Die Abfuhr der Futtermasse und Verfütterung im Stall ist erlaubt. 

▪ Keine N-Düngung nach der Hauptfruchternte. 

▪ Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. 

▪ Der aus der Untersaat entstandene Aufwuchs wird als Ausgangsbestand für eine un-
produktive Fläche (GLÖZ 8) genutzt. 

▪ Umbruch der o.g. Begrünung erfolgt frühestens zum 01.02. des dem Stilllegungszeit-
raum folgenden Jahres und nachfolgender Anbau einer Sommerung. 

▪ In der Düngung der Folgefrucht ist die erhöhte Stickstoffnachlieferung durch den 
Umbruch zu berücksichtigen. 

▪ Führen einer Schlagkartei. 

Entschädigungssatz:   208 €/ha 
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Leguminosenfreier Zwischenfrucht-

anbau als Ausgangsbestand für die 

Brachen (GLÖZ 8) (I.E) 

▪ Gezielte Aussaat einer leguminosenfreien, winterharten Begrünung bis zum 15.08. 
(in späten Jahren Verschiebung auf 31.08. möglich). 

▪ Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln ist zu verzichten. 

▪ Startdüngung bleibt zulässig. Die maximale N-Düngung darf 20 kg NH4-N bzw. 40 kg 
Ges.-N/ha nicht überschreiten. 

▪ Der aus den Zwischenfrüchten entstandene Aufwuchs soll als unproduktive Fläche 
(GLÖZ 8) genutzt werden. 

▪ Umbruch der o.g. Begrünung erfolgt frühestens zum 01.02. des dem Stilllegungszeit-
raum folgenden Jahres und nachfolgender Anbau einer Sommerung 

▪ In der Düngung der Folgefrucht ist die erhöhte Stickstoffnachlieferung durch den 
Umbruch zu berücksichtigen. 

▪ Führen einer Schlagkartei. 

Entschädigungssatz:   115 €/ha 

Grassamenanbau (I.F1) ▪ Spätester Saattermin ist der 15. September jeden Jahres 

▪ Keine Leguminosenanteile in der Ansaatmischung 

▪ Der Umbruch darf frühestens am 15. Februar 2025 erfolgen 

▪ Die Fläche darf nicht beweidet werden 

▪ Die Aussaat ist auch als Untersaat möglich 

▪ Nach der Ernte der Deckfrucht ist keine N-Düngung zulässig 

▪ Düngung im Nutzungsjahr max. 120 kg N/ha  

▪ Chemische Abtötung des Grassamenbestandes ab 15. Oktober 2024 möglich 

▪ Dokumentation der entsprechenden Maßnahmen in einer Schlagkartei 

Entschädigungssatz:   155 €/ha 

Grundwasserschutzorientierter Ge-
treideanbau: Winterbraugerste (I.F1) 

 

▪ Keine N-Düngung nach der Ernte der Vorfrucht bis 15. Februar des Folgejahres 

▪ Anrechnung des Stickstoffes aus Gärrest/Rindergülle mit mindestens 70 %; aus 
Schweinegülle mit mindestens 80 % 

▪ Nachweis der Winterbraugerstensorte über den Einkaufsbeleg des Landhandels 

▪ Ermittlung des N-Düngebedarfes und Düngeplanung in Zusammenarbeit mit der Ge-
wässerschutzberatung 

▪ Dokumentation der entsprechenden Maßnahmen in einer Schlagkartei 

Entschädigungssatz:   150 €/ha 

Bodenbearbeitungsverzicht nach 

späträumender Hauptfrucht (I.J) 

▪ Nach der Maisernte/Zuckerrübenernte wird der Boden im Herbst nicht bearbeitet 

▪ Umbruch im Frühjahr frühestens 3 Wochen vor Bestellung der nächsten Hauptfrucht 

▪ Vertragsflächen dürfen nicht an gleichartige niedersächsische Agrarumweltmaßnah-
men-Programme gebunden sein 

Entschädigungssatz:   30 €/ha 

Verzicht auf Flufenacet und Diflufeni-

can im Getreideanbau (I.L) 

▪ Verzicht auf die Anwendung von Herbiziden mit den Wirkstoffen Flufenacet und 

Diflufenican (z.B. Herold SC, Malibu) im Getreideanbau. 

▪ Ein Nachweis alternativer Herbizide ist über Kaufbelege bis zum 15.10. des Erntejah-
res dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. 

▪ Führen einer Schlagkartei. 

Entschädigungssatz:   64 €/ha 

Verzicht auf Metazachlor im Rapsan-

bau (I.L) 

▪ Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Metazachlor (z.B. Butisan 
Gold). Für Informationen zur Anwendung alternativer Mittel wenden Sie sich an Ihre 
Gewässerschutz-berater. 

▪ Ein Nachweis alternativer Herbizide ist über Kaufbelege bis zum 15.10. des Erntejah-
res dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. 

▪ Führen einer Schlagkartei. 

Entschädigungssatz:   64 €/ha 
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Herbst-Nmin-Untersuchungen (I.D) ▪ Nur in Verbindung mit der Maßnahme III. Grundwasserschonende Bewirtschaftung 
von Ackerflächen mit erfolgsorientierter Auszahlung  

▪ Durchführung einer Nmin-Analyse (Nitrat) von zwei Bodenschichten (0 bis 60 cm) inkl. 
Probenahme und Analyse durch die Gewässerschutzberatung (GERIES INGENIEURE 
GMBH) 

▪ Der Bewirtschafter verpflichtet sich, zur Übernahme der Probenahme- und Labor-
kosten in Vorleistung zu gehen. Liegt der Gewässerschutzberatung eine Abtretungs-
erklärung des Bewirtschafters vor, wird der Ausgleichsbetrag von der Gewässer-
schutzberatung beim WVU geltend gemacht. In diesem Fall entstehen dem Bewirt-
schafter keine weiteren Kosten. Liegt keine Abtretungserklärung des Bewirtschafters 
vor, werden die Kosten für die Probenahme und das Labor von der Gewässerschutz-
beratung dem Landwirt in Rechnung gestellt. 

▪ Die Ergebnisübermittlung erfolgt über die Gewässerschutzberatung 

▪ Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten. 

▪ Führen einer Schlagkartei. 

Entschädigungssatz:   79 €/ha 

Grundwasserschonende Bewirtschaf-

tung von Ackerflächen mit erfolgsori-

entierter Ausgleichszahlung (Herbst-

Nmin nach Zwischenfruchtanbau) (III.) 

▪ Verpflichtender Anbau einer Zwischenfrucht 

▪ Durch pflanzenbauliche Maßnahmen, wie z.B. Aussaattermin, Reduzierung der Bo-
denbearbeitung, durch Reduktion der Düngung muss auf den genannten Flächen ein 
Herbst-Nmin-Gehalt (0 bis 60 cm) von max. 44 kg Nmin/ha eingehalten werden 

▪ Die Probenahme aller zu beprobenden Flächen erfolgt ab Beginn der Sickerwasser-
spende 

▪ Nach Leguminosen- und Kartoffelanbau werden die einzuhaltenden Werte um 20 kg 
Nmin/ha erhöht 

▪ Rechtsverbindliche Anerkennung des gemessenen Nmin-Wertes 

▪ Es werden mindestens 50 % der Vertragsflächen beprobt; das Ergebnis wird als Mit-
telwert auf alle Vertragsflächen umgelegt 

▪ Die Probenahme erfolgt ausschließlich mit einem PKW und einer hydraulischen 
Bohrvorrichtung (Multi-Prob) auf einem PKW-Anhänger bis 60 cm Tiefe 

▪ Umbruchtermin frühestens 4 Wochen vor Bestellung der Folgefrucht ab dem 
15.02.2023, für Mais ab dem 15.03.2023 

▪ Die Kosten der Probenahme können über die Maßnahme I.D Bodenuntersuchungen 
ausgeglichen werden 

▪ Dokumentation der Maßnahmen in einer Schlagkartei 

▪ Bei Inanspruchnahme als ökologische Vorrangfläche wird ein Abzug von 75 €/ha vor-

genommen 

Entschädigungssatz:   < 22 kg Nmin/ha           130 €/ha 

               > 23 - 44 kg Nmin/ha      80 €/ha 

                                        > 44 kg Nmin/ha                 0 €/ha 
 

 Umsetzung der GLÖZ-Brachen  
 

 

Auf den austragsgefährdeten Sandstandorten in den Trinkwassergewinnungsgebieten der Kooperation 
Nordheide sind Brachen ein wichtiges Werkzeug, um die Nitratbelastung des Grundwassers zu redu-
zieren. Deshalb sind sie schon lange ein Teil des Vertragswasserschutzes über Freiwillige Vereinbarun-
gen. Das soll auch nach Einführung der GLÖZ-Pflichtbrachen (4 % der Ackerfläche) weiterhin Bestand 
haben. Das bringt für den Wasserversorger klare Vorteile im Hinblick auf die Nitratgehalte im Sicker-
wasser. Für die im Gebiet wirtschaftenden Betriebe hat es den Vorteil einer zusätzlichen Förderung für 
GLÖZ-Anforderungen, die außerhalb des Wasserschutzgebietes ohne Förderung umgesetzt werden 
müssen.  

Die Flächen, die nächstes Jahr zur Erfüllung der 4 %-Pflichtbrache dienen sollen, müssen bereits nach 
der Ernte 2023 unmittelbar dafür stillgelegt werden. Eine Begrünung innerhalb von 14 Tagen nach der 
Ernte ist zulässig und pflanzenbaulich sinnvoll. In Wasserschutzgebieten ist sie sogar vorgeschrieben.  
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Ausgenommen von dieser 4 %-Verpflichtung sind Betriebe mit weniger als 10 ha Ackerland, Betriebe 
mit über 75 % Dauergrünland und Feldfutterbau und Betriebe, bei denen mehr als 75 % des Ackerlan-
des für Feldfutterbau, Leguminosen und Brachen genutzt werden. 

Es ist immer empfehlenswert, diese Stilllegung in das Wasserschutzgebiet zu legen. Damit werden 
durch Umsetzung der GLÖZ-Anforderungen zeitgleich wichtige Verdünnungsflächen in den Gebieten 
geschaffen und aktiver Gewässerschutz umgesetzt. Deshalb wird diese Umsetzung zukünftig über Frei-
willige Vereinbarungen gefördert. 

Grundsätzlich sollten wo immer möglich, Brachen dauerhaft oder mindestens mehrjährig angelegt 
werden. Jährlich wechselnde Brachen verursachen hohe Kosten und sind für den Gewässerschutz 
nachteilig. Deshalb sollte bei der Auswahl der Flächen für die Pflichtbrachen in folgender Reihenfolge 
vorgegangen werden: 

1) Bestehende Brachen 

2) Ehemalige Blühstreifen, Blühflächen oder andere AUM-Flächen 

3) Gewässerrandstreifen an Gewässern 1.,2. oder 3. Ordnung (min. 10 m, 5 m bzw. 3 m breit) 

4) Unproduktive oder schlecht zu beregnende Teilflächen wie z. B. Keile oder an Waldkanten  

Nur wenn nach Auswahl dieser Flächen die Stilllegungsverpflichtung nicht erfüllt ist, sollte über die 
kurzfristige Stilllegung produktiver Ackerfläche nachgedacht werden. 

Bei der Auswahl ist auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße von 0,1 ha zu achten! 

Über die 4 % hinausgehende Brachen können über die Ökoregelung 1a angelegt und gefördert werden. 
Diese Förderung wird dann im ANDI 2024 beantragt. Diese Flächen können bis spätestens 31.03. be-
grünt werden. 

Das Ende des Stilllegungszeitraums hängt von der Folgefrucht ab und staffelt sich wie folgt: 

▪ Bis 15.08. bei Folgefrucht Winterraps oder Wintergerste 

▪ Bis 01.09. bei übrigem Wintergetreide 

▪ Bis 31.12. bei Sommerungen 

Nach der Auswahl der Brachflächen muss über die Art der Begrünung entschieden werden. Sollen Flä-
chen mehrjährig in Brache gelegt werden, müssen zwangsläufig langsam wachsende und trockentole-
rante Gräser gewählt werden. Bei den dargestellten Fristen und Auflagen wird deutlich, dass selbst bei 
jährlich wechselnden Brachen eine Begrünung und Unkrautunterdrückung im Grunde nur mit winter-
harten Gräsermischungen möglich ist. Die verschiedenen Saatguthersteller haben langjährig etablierte 
Mischungen für solche Brachen im Angebot. Eine Auswahl ist hier beispielhaft genannt: 

▪ L. Stroetmann: Brache ohne Klee (Deutsches Weidelgras, Rotschwingel) 

▪ DSV: M3 (Rotschwingel, Deutsches Weidelgras und Weißklee (10 %)) 

Neben solchen Gräsermischungen eignen sich auch z. B. einige Maisuntersaaten. Eine Kombination mit 
Blühmischungen ist möglich und wertet zumindest zu Beginn der Stilllegung diese Flächen optisch und 
naturschutzfachlich auf. 

In Absprache mit den NLWKN befürworten wir Mischungen mit einem Leguminosenanteil von max. 
10 % am Samenteil, um bei einem späteren Umbruch der Fläche keine überhöhten Stickstoffausträge 
zu erzeugen.  

Die Bewirtschaftungsauflagen dieser Vereinbarung gestalten sich wie folgt. 
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 Gewässerschonende Begrünung von Pflichtbrachen im Rahmen von GLÖZ 8  

 

→ Einsaat einer winterharten Gräsermischung nach den Vorgaben von GLÖZ 8 oder Beibehaltung ei-
ner entsprechenden Fläche mit einer winterharten Gräsermischung. 

→ Umbruch der Fläche frühestens nach Ablauf des Verpflichtungszeitraumes unmittelbar (max. 3 Wo-
chen) vor der Nachfruchtbestellung. 

→ N-Düngung der Folgefrucht nur nach Empfehlung des Gewässerschutzberaters unter Berücksichti-
gung der Nmin-Vorgaben der DüV  

Maßnahmendauer:  01.09.2023 – 31.12.2024 

Auszahlungstermin:  Dezember 2024 

Ausgleichshöhe:  a) Neueinsaat von Brachen: 150 €/ha 

   b) Beibehaltung von Brachen: 103 €/ha 

Bei Interesse an der Maßnahme melden Sie sich bitte bei uns! 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Wüstemann 
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